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 Einführung 

 Anlass und Zweck des Gutachtens 

Die wpd Windpark Nr. 526 GmbH & Co. KG beabsichtigt im Rahmen eines Windenergie-

projektes die Errichtung von vier Windenergieanlagen (WEA). Die Standorte der WEA 

befinden sich auf der Gemarkungen Haseloff im Landkreis Potsdam-Mittelmark in 

Brandenburg. Die geplanten WEA sind vom Typ GE 5.5-158 mit einem Rotordurchmesser 

von 158 m und einer Nabenhöhe von 161 m ohne Fundamenterhöhung.  

Im Rahmen der Erstellung der Antragsunterlagen für das Genehmigungsverfahren nach 

§4 BImSchG /1/ ist eine schalltechnische Untersuchung nach TA Lärm /2/ zu erarbeiten. Die 

wpd Windpark Nr. 526 GmbH & Co. KG beauftragte die GICON GmbH daraufhin mit der 

Durchführung dieser Untersuchung, mit dem Ziel, die nach Umsetzung der Planung in der 

Umgebung zu erwartenden Umwelteinwirkungen durch Geräusche zu ermitteln, zu 

beurteilen und in einem schriftlichen Gutachten darzustellen.  

Das vorliegende Gutachten dient somit der Genehmigungsbehörde als Unterstützung bei 

der Feststellung der immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsfähigkeit der Planung. 

 Aufgabenstellung 

Für das geplante Windenergieprojekt ist eine schalltechnische Untersuchung in Form einer 

detaillierten Schallimmissionsprognose nach TA Lärm /2/ und dem im Bundesland 

Brandenburg heranzuziehenden WKA-Geräuschimmissionserlass /3/ zu erstellen. Hierzu 

sind die projektbezogenen Planungen und Betriebsbedingungen in ein dreidimensionales nu-

merisches Modell einzuarbeiten und Schallausbreitungsrechnungen nach dem Interimsver-

fahren /4/ durchzuführen. Die Berechnungen erfolgen aufgrund des gleichmäßigen Betrie-

bes der WEA nur für den Nachtzeitraum, da für diesen deutlich niedrigere Immissionsricht-

werte gelten. 

Im Ergebnis der Berechnungen soll geprüft werden, ob die an den maßgeblichen Immission-

sorten für die jeweilige Gebietskategorie gemäß TA Lärm /2/ geltenden Immissionsrichtwerte, 

insbesondere im gegenüber dem Tagzeitraum schalltechnisch kritischeren Nachtzeitraum, 

eingehalten werden. Bei Überschreitung der Immissionsrichtwerte sind Lärmminderungs-

maßnahmen zu ermitteln.  

Die Ergebnisse der Schallimmissionsprognose sollen schlussendlich in einem schriftlichen 

Gutachten zusammenfassend dargestellt werden. 

 Unterlagen und Informationen 

Die Bearbeitung der Aufgabenstellung aus Pkt. 1.2 erfolgt auf der Grundlage folgender Un-

terlagen und Informationen: 

 Bestand an WEA im Umkreis (Anlagentyp, Nabenhöhe, Koordinaten, Schallleistungs-

pegel und Unsicherheit, E-Mail vom 06.08.2020) 
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 Planung (Anlagentyp, Nabenhöhe, Koordinaten, Herstellerangaben des Schallleis-

tungspegels und der Oktavspektren, E-Mail vom 05.08.2020) 

Wird zukünftig wesentlich davon abgewichen, so sind die Änderungen der GICON GmbH 

mitzuteilen und gegebenenfalls neu zu bewerten. 
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 Standort- und Umgebung 

Das Windenergieprojekt Haseloff ist im Bundesland Brandenburg, Landkreis Potsdam-

Mittelmark, Gemeinde Mühlenfließ, auf der Gemarkung Haseloff geplant. Die 

Vorhabenfläche liegt zwischen den Ortschaften Haseloff im Westen, Rietz im Südosten, 

Niederwerbig im Nordosten und Grabow im Nordwesten. Die Umgebung ist durch Feld-, 

Wald- und Wiesenfluren geprägt, wie in Abbildung 1 dargestellt. 

 

 

Abbildung 1: Luftbild mit Kennzeichnung der geplanten Standorte.  
(Quelle: bb-viewer.geobasis-bb.de abgerufen am 02.11.2020) 

Die nächstgelegene schutzbedürftige Bebauung weist von der jeweils nächstgelegenen, 

neu geplanten WEA mindestens folgende Entfernungen auf: 

 Haseloff: 1.063 m 

 Rietz: 2.252 m 
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 Niederwerbig: 1.848 m 

 Grabow: 1.904 m 

Die angegebenen Entfernungen stellen den Abstand vom Immissionsort zur Turmachse der 

nächstgelegenen WEA in der Kartenebene dar. Unterschiedliche Naben-, Gelände- und 

Immissionsorthöhen werden für diese Abstandsmaße nicht berücksichtigt, kommen aber 

für die Prognose zur Anwendung. 
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 Grundlagen der Schallimmissionsprognose 

 Vorbemerkungen 

Mit dem aktuellen WKA-Geräuschimmissionserlass /3/ ist festgelegt, dass die Ausbrei-

tungsrechnung der Geräusche von Windenergieanlagen auf der Grundlage des vom NALS 

(Normenausschuss für Akustik, Lärmschutz und Schwingungstechnik im DIN und VDI) ver-

öffentlichten Interimsverfahrens /4/ durchzuführen ist. 

Hintergrund der Modifikationen zur DIN ISO 9613-2 /6/ ist ein Abgleich der Prognose mit 

Messungen /13/. Es wurde festgestellt, dass für hochliegende Schallquellen (mehr als 

30 m), wie Windenergieanlagen, das bislang angewendete alternative Verfahren nach Ziffer 

7.3.2 der DIN ISO 9613-2 /6/ den Anforderungen an die Geräuschimmissionsprognose von 

Windenergieanlagen nicht mehr gerecht wird. Das Berechnungsverfahren wurde entspre-

chend angepasst und als Interimsverfahren /4/ bezeichnet. Dieses kommt in der vorliegen-

den Prognose zur Anwendung. 

Die Geräusche jeder Windenergieanlage werden insgesamt durch jeweils eine Ersatz-

schallquelle beschrieben. Diese Ersatzschallquelle ist eine ungerichtete, frequenzabhän-

gige Punktschallquelle im Rotormittelpunkt der Windenergieanlage. Ihre Quellstärke wird 

durch den immissionswirksamen Schallleistungspegel bestimmt.  

Die Grundlage für die Durchführung der Schallimmissionsprognose ist ein dreidimensio-

nales numerisches Modell. Dieses beinhaltet ein Geländemodell, Schallquellen, 

Immissionsorte und gegebenenfalls Hindernisse, wie Wände und Dächer. Die schalltechni-

schen Berechnungen erfolgen mit dem Rechenprogramm Soundplan in der Version 8.1 der 

Soundplan GmbH. 

 Berechnungsgrundlagen 

Geräuschimmissionen von Windenergieanlagen werden nach den allgemeinen Regeln für 

Prognoseverfahren der TA Lärm /2/ in Verbindung mit DIN ISO 9613-2 /6/ ermittelt. 

Die Berechnung des an einem Immissionsort durch eine Schallquelle verursachten A-

bewerteten Langzeit-Mittelungspegel LAT(LT) erfolgt gemäß DIN ISO 9613-2 /6/ aus dem 

Schallleistungspegel LWA dieser Schallquelle sowie verschiedener Dämpfungsterme 

innerhalb des Ausbreitungsweges: 

  ������� � ��� 	 
� 	 ���� � ��� � �� � ��� � ����� 	 ���� 
 

 

(1) 

 mit ��� Schallleistungspegel einer Schallquelle in dB(A) 

 
� Richtwirkungskorrektur in dB 

 ��� Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung in dB 

 ��� Dämpfung aufgrund von Luftabsorption in dB 

 ��  Dämpfung aufgrund des Bodeneffektes in dB 

 ���  Dämpfung aufgrund von Abschirmung in dB 

 ���� Dämpfung aufgrund verschiedener anderer Effekte in dB 

 ���� Meteorologische Korrektur (Mittelwert) in dB 
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Die Gleichung (1) gilt analog im frequenzselektiven Berechnungsverfahren für die Oktav-

band-Schallleistungspegel mit entsprechenden Oktavband-Dämpfungen. 

Die Berechnung der Dämpfungsterme erfolgt mit Ausnahme von Agr, der Dämpfung auf-

grund des Bodeneffekts, nach den Regelungen der DIN ISO 9613-2 /6/. Da es bei hochlie-

genden Quellen (Windenergieanlagen) lediglich zu einer Bodenreflexion kommt, wird im 

Interimsverfahren Agr = -3 dB gesetzt, was einer Pegelanhebung entspricht. 

Zur Berechnung der Luftabsorption sind die Luftdämpfungskoeffizienten α nach Tabelle 2 

der DIN ISO 9613-2 /6/ für die relative Luftfeuchte 70 % und die Lufttemperatur von 10 °C 

anzusetzen. Für die meteorologische Korrektur gilt Cmet = 0 dB. Die Richtwirkungskorrektur 

wird nicht verwendet (Dc = 0 dB). Dämpfungswerte aufgrund von Abschirmung werden nicht 

berücksichtigt (Abar = 0 dB). 

Wirken mehrere Schallquellen einer Anlage auf einen Immissionsort ein, so wird der Ge-

samtimmissionspegel LS aller Schallquellen durch energetische Addition wie folgt ermittelt: 

  
�� � 10 lg #�10$,& '()�'��� 
 

 

(2) 

 

 Beurteilungsgrundlagen 

Zum Vergleich mit den gemäß TA Lärm /2/ für die jeweilige Gebietskategorie geltenden 

Immissionsrichtwerten ist der Beurteilungspegel heranzuziehen. Dieser stellt nach DIN 

45645-1 /7/ ein Maß für die durchschnittliche Geräuschsituation an einem Immissionsort 

innerhalb einer Beurteilungszeit dar und wird für den Tag- beziehungsweise Nachtzeitraum 

getrennt ermittelt. Bei unterschiedlichen Geräuscheinwirkungen in der jeweiligen 

Beurteilungszeit ist diese in Teilzeiten gleicher Belastung zu unterteilen und der Gesamt-

Beurteilungspegel aus der Summe der einzelnen Teilzeit-Belastungen zu ermitteln. Zudem 

enthält der Beurteilungspegel Zuschläge für die Lästigkeit eines Geräusches. Er wird wie 

folgt berechnet: 

  

�� � 10 lg * 1�� # ��  10$,& �'(+,,-./0,-./),-./1,-./2,-�
�

�3&
4 

 

(3) 

mit �� Beurteilungspegel in dB(A) �� Beurteilungszeit gemäß TA Lärm /2/ �� Teilzeit unterschiedlicher Geräusche ���5,� A-bewerteter energieäquivalenter Dauerschalldruckpegel, Mittelungspegel in 

Teilzeit in dB(A) 67,� Zuschlag für Impulshaltigkeit, Impulszuschlag in dB 

6�,� Zuschlag für Ton- und Informationshaltigkeit, Tonzuschlag in dB 68,� Zuschlag für Ruhezeiten, Ruhezeitenzuschlag in dB 

6�,� Zu- oder Abschlag für bestimmte Geräusche und Situationen in Teilzeit  
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Wie in den LAI-Hinweisen /5/ vorgegeben, sind die Beurteilungspegel (einschließlich einer 

oberen Vertrauensbereichsgrenze von 90 %) nach den Rundungsregeln der DIN 1333 /8/ 

gemäß Ziffer 4.5.1 als ganzzahlige Werte anzugeben. 

Für den Tagzeitraum ist gemäß TA Lärm /2/ die Zeit zwischen 6:00 Uhr und 22:00 Uhr 

maßgebend, die Beurteilungszeit beträgt somit 16 Stunden. 

Bei Geräuscheinwirkungen an Werktagen zwischen 6:00 Uhr und 7:00 Uhr sowie 20:00 Uhr 

und 22:00 Uhr beziehungsweise an Sonn- und Feiertagen in den Zeiten von 6:00 Uhr bis 

9:00 Uhr, 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr sowie 20:00 Uhr bis 22:00 Uhr ist die erhöhte 

Störwirkung durch Geräusche innerhalb dieser, gemäß TA Lärm /2/ festgelegten 

Ruhezeiten durch einen Zuschlag von KR = 6 dB zu berücksichtigen. In Industrie-, Gewerbe- 

sowie Misch-, Kern- und Dorfgebieten entfällt jedoch der Ruhezeitenzuschlag. 

Im Nachtzeitraum ist die Beurteilungszeit auf eine Stunde, die lauteste Nachtstunde, zwi-

schen 22:00 Uhr und 6:00 Uhr festgelegt. 

 Qualität der Prognose 

Schallimmissionsprognosen sind mit Unsicherheiten behaftet, die sich aus den verwende-

ten Emissionsdaten und der Genauigkeit des Prognosemodells ergeben. 

Das geplante Vorhaben ist genehmigungsfähig, wenn die Forderungen der TA Lärm /2/ 

nach Einhaltung des Immissionsrichtwertes mit hinreichender Sicherheit nachgewiesen 

wird. Eine hinreichende Sicherheit ist gegeben, wenn die obere Vertrauensbereichsgrenze 

des prognostizierten Beurteilungspegels für ein Vertrauensniveau von 90 % den jeweiligen 

Immissionsrichtwert nicht überschreitet. Überschreitungen des Immissionsrichtwertes sind 

im Rahmen der Regelung unter Nr. 3.2.1 Abs. 3–5 der TA Lärm /2/ weiterhin zulässig. 

Der WKA-Geräuschimmissionserlass /3/ enthält zur Ermittlung der Unsicherheit der Emis-

sionsdaten (Unsicherheit der Typvermessung σR und Unsicherheit der Serienstreuung σP) 

sowie der Unsicherheit des Prognosemodells σProg folgende Regelungen: 

 

a) Unsicherheit der Herstellerangabe 

Die Herstellerangaben dürfen nur herangezogen werden, wenn bei den ersten Anlagen 

eines neuen Anlagentyps noch keine Messberichte vorliegen. Die Angaben müssen die 

möglichen Auswirkungen der Serienstreuung und der Unsicherheit der noch ausstehen-

den Abnahmemessung enthalten. Für Hersteller- beziehungsweise Garantieangaben, 

bei denen die genannten Unsicherheiten fehlen, ist ein Zuschlag von 1,7 dB zu berück-

sichtigen und in der Schallausbreitungsrechnung mit dem dazugehörigen Oktavspekt-

rum anzuwenden (Eingangswerte). Der Zuschlag von 1,7 dB ergibt sich dabei aus:  
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9 :;8< � ;=< 

 

 

mit 9 Standardnormalvariable k = 1,28 für 90-Perzentil ;8 Messunsicherheit = 0,5 dB ;= Serienstreuung = 1,2 dB 

 

b) Unsicherheit der Typvermessung 

Bei einer normkonform nach FGW-Richtlinie durchgeführten Typvermessung /9/ kann 

von einer Unsicherheit σR = 0,5 dB ausgegangen werden. 

 

c) Unsicherheit durch Serienstreuung 

Bei der Übertragung des an einer WEA vermessenen Schallleistungspegels auf eine 

andere WEA des gleichen Typs ergibt sich eine Unsicherheit durch die Streuung der in 

Serie hergestellten WEA. Bei einer Mehrfachvermessung aus mindestens drei Messun-

gen kann für σP die Standardabweichung s der Messwerte aus dem zusammenfassen-

den Bericht angesetzt werden. 

Liegt eine Mehrfachvermessung des Anlagentyps in einer anderen als der beantragten 

Betriebsweise vor, kann die durch die Mehrfachvermessung dokumentierte Serienstreu-

ung auch auf die beantragte Betriebsweise übertragen werden. In diesem Fall wird eine 

Abnahmemessung erforderlich.  

Liegt keine Mehrfachvermessung vor, ist für σP ein Ersatzwert von 1,2 dB zu wählen. 

 

d) Unsicherheit des Prognosemodells 

Die Unsicherheit des Prognosemodells wird wie folgt berücksichtigt: 

  ;=�>� � 1 dB 

 
 

 

 

e) Gesamtunsicherheit 

Die einzelnen Unsicherheiten können in der Standardabweichung für die Unsicherheit 

σges der einzelnen WEA zusammengefasst werden: 

  

;��� � :;�?@���< � ;=�>�<  
 

(4) 

mit 

  

;�?@��� � :;8< � ;=< 

 

(5) 
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Mit Hilfe der Gesamtunsicherheit kann für die einzelne WEA die obere Vertrauensbe-

reichsgrenze der prognostizierten Immission (mit einem Vertrauensniveau von 90 %) 

durch einen Zuschlag abgeschätzt werden, der folgendermaßen berechnet wird: 

  A� � 1,28 ;��� 
 

(6) 

mit Standardnormalvariable k = 1,28 für 90-Perzentil 

 

f) Gesamtimmissionspegel Lr90 

Die obere Vertrauensbereichsgrenze des Gesamtimmissionspegels Lr mit einer statisti-

schen Sicherheit von 90 % berechnet sich aus der energetischen Pegeladdition: 

  
��B$ � 10 lg C# 10�'-.D'-� &$⁄  

�
F 

 

(7) 

Die Teilimmissionspegel Li, wie die dazugehörigen Zuschläge für jede einzelne WEA ΔLi, 

können sich von Quelle zu Quelle unterscheiden. 

Die Unsicherheit der Emissionsdaten der Vorbelastungsanlagen ist in der gleichen Weise zu 

berücksichtigen, wie sie im Rahmen der Genehmigungen der Vorbelastungsanlagen ange-

wandt wurde. 

 Beitrag der Zusatzbelastung 

Bei einer vorhandenen Vorbelastung ergibt sich die Gesamtbelastung aus der energeti-

schen Pegeladdition von Vor- und Zusatzbelastung. Beträgt die Überschreitung mehr als 

1 dB(A) aufgrund der Vorbelastung ist die Relevanz der Zusatzbelastung zu prüfen. Nach 

der TA Lärm /2/ Nr. 3.2.1 Abs. 2, Satz 1 gilt: 

„Die Genehmigung für die zu beurteilende Anlage darf auch bei einer Überschreitung 

der Immissionsrichtwerte aufgrund der Vorbelastung aus Gründen des Lärmschutzes 

nicht versagt werden, wenn der von der Anlage verursachte Immissionsbeitrag im Hin-

blick auf den Gesetzeszweck als nicht relevant anzusehen ist.“ 

Für die Bewertung wird zum einen die Unterschreitung des Immissionsrichtwertes (IRW) 

betrachtet, zum anderen die Zunahme des Beurteilungspegels durch die Zusatzbelastung 

(LZ) mit Bezug auf den IRW. Letzteres berechnet sich wie folgt: 

  
Δ�78� � 10 lg �10'HI78�&$ � 1� 
 

(8) 

Die Zusatzbelastung in dieser Gleichung kann sowohl der Teilpegel einer WEA oder der 

Gruppe der beantragten WEA sein. Die Erhöhung gilt dann entsprechend für die einzelne 

WEA beziehungsweise die gesamte Gruppe. 
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 Maßgebliche Immissionsorte und Immissionsrichtwerte 

 Allgemein 

Für die Beurteilung der Schallimmissionssituation an einem Immissionsort ist für genehmi-

gungsbedürftige und nicht genehmigungsbedürftige Anlagen die TA Lärm /2/ maßgebend. 

Der maßgebliche Immissionsort für die Durchführung schalltechnischer Untersuchungen 

liegt gemäß Pkt. 2.3 beziehungsweise Anhang 1.3 der TA Lärm /2/ unter anderem  

a. „bei bebauten Flächen 0,5 m außerhalb vor der Mitte des geöffneten Fensters des 

vom Geräusch am stärksten betroffenen schutzbedürftigen Raumes […]“ oder 

b.  „bei unbebauten Flächen oder bebauten Flächen, die keine Gebäude mit schutzbe-

dürftigen Räumen enthalten, an dem am stärksten betroffenen Rand der Fläche, wo 

nach dem Bau- und Planungsrecht Gebäude mit schutzbedürftigen Räumen erstellt wer-

den dürfen […]“. 

In Nr. 6.1 TA Lärm /2/ sind Immissionsrichtwerte angegeben, welche sich an den Gebietska-

tegorien der Baunutzungsverordnung (BauNVO) /12/, innerhalb dessen sich der jeweilige 

Immissionsort befindet, orientieren (Tabelle 1). Dabei erfolgt gemäß Nr. 6.6 TA Lärm /2/ 

eine Zuordnung des Immissionsortes und der damit einzuhaltenden Immissionsrichtwerte 

nach den Festlegungen in rechtskräftigen Bebauungsplänen (Satz 1), im Übrigen nach der 

vorhandenen Schutzbedürftigkeit (Satz 2). 

Tabelle 1: Immissionsrichtwerte nach TA Lärm /2/ 

Gebietskategorie Abkürzung Immissionsrichtwert für 

Gesamtbelastung 

in dB(A) 

Tag Nacht 

Industriegebiete GI 70 70 

Gewerbegebiete GE 65 65 2) / 50 

Urbane Gebiete MU 63 45 

Kern-, Dorf- und Mischgebiete 1) MK/MD/MI 60 45 

Allgemeine Wohngebiete und Kleinsiedlungsgebiete WA/WS 55 40 

Reine Wohngebiete WR 50 35 

Kurgebiete, Krankenhäuser und Pflegeanstalten SOK 45 35 

1) Wohngebäude im Außenbereich (AU) gehören ebenso zu dieser Gebietskategorie. 
2) Bei ausschließlicher Büronutzung ist der im Tagzeitraum geltende Immissionsrichtwert gemäß den 

LAI-Hinweisen zur Auslegung der TA Lärm, Stand 22.–23.03.2017, maßgebend. In der Regel liegt 

für schutzbedürftige Räume von Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäuden keine Nachtnutzung, 

somit kein Schutzanspruch vor. Falls eine Nachtnutzung vorliegt ist davon auszugehen, dass dort 

die gleichen Tätigkeiten durchgeführt werden wie im Tagzeitraum. Ein erhöhter Schutzanspruch, 

wie zum Beispiel für das Schlafen, ist somit nicht gegeben. 
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Kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen einen im Tagzeitraum um 30 dB(A) beziehungsweise 

im Nachtzeitraum um 20 dB(A) erhöhten Immissionsrichtwert nicht überschreiten.  

 Immissionsorte und Richtwerte 

Die maßgeblichen Immissionsorte und deren aus der Gebietslage ermittelten beziehungs-

weise festgelegten Immissionsrichtwerte stellt Tabelle 2 zusammen. Die angegebenen 

Rechts- und Hochwerte in allen folgenden Tabellen beziehen sich auf die Zone 33 im Ko-

ordinatensystem UTM ETRS 89. Für alle Berechnungen wird das Höhenmodell DGM200 

mit DHHN92-Werten vom Bundesamt für Kartographie und Geodäsie verwendet 

(© GeoBasis-DE/LGB, dl-de/by-2-0 (2020)). 

Tabelle 2: Maßgebliche Immissionsorte und Immissionsrichtwerte 

Nr. Bezeichnung Rechts-

wert 

Hoch-

wert 

Gelände-

höhe 

Kate-

gorie 

Richtwert 

nachts 

in dB(A) 

I01 Hauptstraße 1, Haseloff 346.423 5.773.509 88 MD 45 

I02.1 Hauptstraße 23, Haseloff 346.380 5.773.555 85 MD 45 

I02.2 Hauptstraße 23, Haseloff 346.377 5.773.545 85 MD 45 

I03 Mühlenweg 7, Haseloff 346.274 5.773.591 88 MD 45 

I04 Mühlenweg 3, Mühlenfließ 346.074 5.773.585 95 MD 45 

I05 Mühlenweg 1, Mühlenfließ 345.997 5.773.452 93 MD 45 

I06 Mühlenweg 5, Mühlenfließ 345.835 5.773.241 90 MD 45 

I07 Hauptstraße 16, Mühlenfließ 345.890 5.773.108 93 MD 45 

I08 Rietzer Weg 1, Mühlenfließ 346.007 5.773.071 93 MD 45 

I09 Hauptstraße 4, Mühlenfließ 346.256 5.773.421 87 MD 45 

I10 Niemegker Weg 8, Mühlenfließ 345.626 5.775.633 97 MD 45 

I11 Am Park 14, Mühlenfließ 345.881 5.775.557 93 MD 45 

I12 Am Park 1, Mühlenfließ 345.951 5.775.638 93 MD 45 

I13 Bergstraße 3, Mühlenfließ 345.965 5.775.885 102 MD 45 

I14 Dorfstraße 16, Mühlenfließ 348.038 5.775.980 68 MD 45 

I15 Dorfstraße 14, Mühlenfließ 348.208 5.775.907 67 MD 45 

I16 Dorfstraße 11, Mühlenfließ 348.376 5.775.880 65 MD 45 

I17 Dorfstraße 5, Mühlenfließ 348.665 5.775.805 63 MD 45 

I18 Am Teich 1, Mühlenfließ 350.402 5.776.038 59 MD 45 

I19 Im Winkel 15A, Mühlenfließ 350.513 5.775.904 57 MD 45 

I20 Dorfstraße 1, Mühlenfließ 350.760 5.775.872 54 MD 45 

I21 Dorfstraße 73, Mühlenfließ 350.909 5.775.881 58 MD 45 

I22 
Brücker Straße 36, Treuen-
brietzen 

352.222 5.774.549 67 MD 45 
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Nr. Bezeichnung Rechts-

wert 

Hoch-

wert 

Gelände-

höhe 

Kate-

gorie 

Richtwert 

nachts 

in dB(A) 

I23 
Brücker Straße 32, Treuen-
brietzen 

352.316 5.774.491 67 MD 45 

I24 
Belziger Straße 18, Treuen-
brietzen 

352.500 5.773.718 65 MD 45 

I25 
Hans-Grade-Weg 50, Treuen-
brietzen (S 

352.171 5.773.407 66 MD 45 

I26 
Hans-Grade-Weg 14, Treuen-
brietzen 

352.113 5.773.267 67 WA 40 

I27 
Robert-Koch-Straße 1A, Treu-
enbrietz 352.278 5.772.994 68 WA 40 

I28 
Mühlenweg 14, Treuenbriet-
zen (Stadt 

352.023 5.772.578 71 MD 45 

I29 
Mühlenweg 2, Treuenbrietzen 
OT Riet 

351.830 5.772.472 72 MD 45 

I30 
Mühlenweg, Treuenbrietzen 
OT Rietz 

351.697 5.772.342 71 MD 45 

I31 
Mühlenweg 6, Treuenbrietzen 
OT Rietz 

351.597 5.772.199 74 MD 45 

I32 Treuenbrietzen OT Rietz 351.203 5.772.110 79 MD 45 

I33 Rietz-Bucht 5, Rietz 350.881 5.771.653 84 WA 40 

I34 Rietz-Bucht 18, Rietz 350.636 5.771.582 85 WA 40 

I35 
Nicheler Weg 3, Treuenbriet-
zen OT Ri 

349.852 5.771.852 81 WA 40 

I36 
Haseloffer Weg 4, Treuenbriet-
zen 

349.684 5.771.873 80 WA 40 

I37 
Haseloffer Weg 8, Treuenbriet-
zen 

349.724 5.771.745 81 WA 40 

I38 
Rietzer Dorfstraße 7, Treuen-
brietzen 

349.717 5.771.601 83 WA 40 

I39 Schulgasse 3, Treuenbrietzen 349.514 5.771.523 84 WA 40 

I40 
Rietzer Dorfstraße 21, Treuen-
brietz 

349.445 5.771.389 88 WA 40 

I41 
Niemegker Weg 11, Treuen-
brietzen 

347.147 5.771.183 95 WA 40 

I42 Niemegker Weg 9, Neu-Rietz 346.973 5.771.201 95 WA 40 

I43 Sandberg 1, Niemegk 342.582 5.771.183 83 EG 60 

I44 Am Weinberg 5, Niemegk 342.594 5.771.332 87 WA 40 

I45 
Wochenendhausgebiet Wen-
demark, Niemegk 

342.776 5.771.647 82 EW 35 1) 

I46 
Treuenbrietzener Straße 29, 
Niemegk 

342.584 5.772.472 81 WA 40 
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Nr. Bezeichnung Rechts-

wert 

Hoch-

wert 

Gelände-

höhe 

Kate-

gorie 

Richtwert 

nachts 

in dB(A) 

I47 
Straße des Fortschritts 14, 
Niemegk 

342.436 5.772.617 81 WA 40 

I48 
Brandenburger Straße 3A, 
Niemegk 

342.134 5.772.911 76 MI 45 

I49 
Ziegelei 1, Mühlenfließ OT Ni-
chel 

350.867 5.773.521 76 MD 45 

1) Richtwerte für Wochenendhausgebiete sind in der TA Lärm ebenfalls nicht explizit enthalten. Daher wird hier Beiblatt 

1 zur DIN 18005 Teil 1, 1.1 c) herangezogen. Die Orientierungswerte liegen dort tags bei 50 dB(A) und nachts bei 35 

dB(A). 

Die Übersichtskarte (Anlage 1 / Blatt 1) verdeutlicht die Lage der zu untersuchenden Im-

missionsorte. In der Schallimmissionsprognose wird für die übliche Bebauung (1. Oberge-

schoss, Dachgeschoss) eine Immissionsorthöhe von 5,2 m über Geländehöhe in Ansatz 

gebracht. Besondere, davon abweichende Bauweisen der Wohngebäude werden entspre-

chend berücksichtigt. Die Gebäude sind an den Immissionsorten I10, I23, I36, I43, I45 und 

I46 mit einer Immissionsorthöhe von 2,4 m (Erdgeschoss) modelliert. 
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 Geräuschquellen bei Windenergieanlagen 

Die Schallemission von Windenergieanlagen ist abhängig von der Windgeschwindigkeit 

und wird sowohl durch aerodynamische als auch mechanische Quellen bestimmt. Aero-

dynamische Geräusche, welche ein breitbandiges Spektrum aufweisen und als Zischen und 

Rauschen wahrgenommen werden, entstehen in erster Linie bei der Umströmung der 

Rotorblätter. Bei instationären Anströmbedingungen an den Rotorblättern, wie sie durch 

Windturbulenzen, Böen oder unterschiedlich schnellen Windschichten vorkommen, kann 

die Schallemission von Windenergieanlagen durch amplitudenmodellierte Geräusche über-

lagert werden. Auch kommt es durch die Interaktionen der Strömung im Nachlauf des Ro-

torblattes mit dem Turm zu Modulationen. Als weitere aerodynamische Geräusche kommen 

Strömungsgeräusche an anderen Bauteilen der Windenergieanlage in Frage. Mechanische 

Geräusche werden hauptsächlich durch die im Maschinenhaus angeordneten Getriebe, 

Generatoren, Kühlungsanlage und weiteren technischen Bauteilen verursacht. 

Insbesondere diese technischen Bauteile führen zu störenden, tonhaltigen Geräuschen. 

Nach dem Stand der Technik sind diese Geräusche bei WEA durch geeignete Maßnahmen, 

wie Kapselung des Maschinenhauses und Körperschallentkopplung von schwingenden 

Bauteilen, stark vermindert beziehungsweise nicht mehr vorhanden.  

Für die Erstellung von Schallimmissionsprognosen für Windenergieanlagen gilt, dass 

derjenige Schallleistungspegel heranzuziehen ist, der zum höchsten Beurteilungspegel 

führt. Bei pitch-gesteuerten Windenergieanlagen tritt dieser zumeist bei 95 % der 

Nennleistung und 10 m/s standardisierter Windgeschwindigkeit in 10 m Höhe auf. Wird 

jedoch bei niedrigeren Windgeschwindigkeiten ein höherer Schallleistungspegel bestimmt, 

so ist dieser in der Prognose anzusetzen. Für stall-gesteuerte Windenergieanlagen wird 

aufgrund der bei über 95 % der Nennleistung weiter ansteigenden Schallemission der 

Schallleistungspegel bei der Abschaltgeschwindigkeit verwendet. 

Die LAI-Hinweise /5/ enthalten folgende Aussagen und Forderungen zur Ton- beziehungs-

weise Impulshaltigkeit der Geräusche von Windenergieanlagen: 

„Hinsichtlich eines zu berücksichtigenden Tonzuschlages soll wie folgt verfahren wer-

den: 0 < KTN < 2 Tonzuschlag KT von 0 dB 

KTN: Tonzuschlag bei Emissionsmessungen im Nahbereich nach FGW-Richtlinie ver-

messen 

KT: Tonzuschlag, der bei Entfernungen über 300 m für die Immissionsprognose zu 

verwenden ist 

WKA, die im Nahbereich höhere tonhaltige Geräuschemissionen hervorrufen sind 

nicht Stand der Technik. 

Für WKA-Typen, bei denen in Messberichten nach FGW-Richtlinie ein KTN= 2 dB im 

Nahbereich ausgewiesen wird, ist am maßgeblichen Immissionsort eine Abnahme-

messung zur Beurteilung der Tonhaltigkeit erforderlich (siehe Ziffer 5.3). …. 
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Die durch die Drehbewegung der Rotorblätter erzeugte windkraftanlagentypische 

Geräuschcharakteristik ist in der Regel weder als ton- noch als impulshaltig 

einzustufen.“ 
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 Eingangsdaten zur Ermittlung der Vorbelastung 

Im Untersuchungsgebiet befinden sich weitere Windenergieanlagen, welche Geräuschein-

wirkungen an den maßgeblichen Immissionsorten verursachen. Im Folgenden werden 

diese Umwelteinwirkungen beschrieben und die zugehörigen Emissionsdaten dargestellt.  

 Vorbelastung durch Windenergieanlagen 

Im Umfeld der Vorhabenfläche sind bereits WEA in Betrieb beziehungsweise in Planung. 

Hierfür liegt eine Liste mit Schallemissionsdaten vor. Über weitere Planungen Dritter liegen 

dem Gutachter keine Informationen vor. Tabelle 3 fasst die Koordinaten, Nabenhöhen (NH) 

inklusive Fundamenterhöhung (FH) sowie technischen und schalltechnischen Daten dieser 

WEA entsprechend den Vorgaben des Landesamtes für Umwelt zusammen, welche mit 

der zuständigen Behörde (Referat T26, Technischer Umweltschutz Neuruppin) abgestimmt 

wurden. Die Schallleistungspegel enthalten die Zuschläge, welche sich nach Gleichung (6) 

aus der Unsicherheit der Anlage σAnlage und der Unsicherheit der Prognose σProg ergeben. 

Tabelle 3: Eingangsdaten – Vorbelastung durch Windenergieanlagen 

Ken-

nung 

Typ Rechtswert Hochwert Ge-

lände-

höhe 

in m 

NH + FH 

in m 

Schallleis-

tungspegel 

LWA 

in dB(A) 

Unsicher-

heit 

σAnlage 

in dB 

W01 V80-2.0 344.208 5.771.826 91 100 106,6 1,84 

W02 V80-2.0 343.820 5.771.932 93 100 106,6 1,84 

W03 V80-2.0 343.456 5.772.439 89 100 106,6 1,84 

W04 V80-2.0 343.985 5.772.709 93 100 106,6 1,84 

W05 GE 2.5-120 349.012 5.773.819 71 139 109,7 1,84 

W06 GE 2.5-120 348.488 5.773.417 75 139 109,7 1,84 

W07 GE 2.5-120 349.250 5.773.400 76 139 109,7 1,84 

W08 GE 2.5-120 349.361 5.772.980 84 139 109,7 1,84 

W09 GE 2.5-120 347.893 5.773.647 86 139 109,7 1,84 

W10 GE 2.5-120 347.901 5.773.105 85 139 109,7 1,84 

W11 GE 2.75-120 347.905 5.774.208 79 139 109,7 1,84 

W12 E-101 346.924 5.775.138 78 135,4 106,6 0,65 

W13 E-101 347.362 5.775.067 72 135,4 106,6 0,65 

W14 E-101 346.661 5.774.773 74 135,4 106,6 0,65 

W15 E-101 347.084 5.774.699 72 135,4 106,6 0,65 

W16 E-101 347.471 5.774.655 71 135,4 106,6 0,65 

W17 E-101 347.844 5.774.594 68 135,4 106,6 0,65 

W18 E-101 348.267 5.774.599 70 135,4 106,6 0,65 

W19 E-101 348.690 5.774.605 68 135,4 106,6 0,65 
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Ken-

nung 

Typ Rechtswert Hochwert Ge-

lände-

höhe 

in m 

NH + FH 

in m 

Schallleis-

tungspegel 

LWA 

in dB(A) 

Unsicher-

heit 

σAnlage 

in dB 

W20 Micon 1800-600 352.140 5.774.055 75 60 104,6 1,84 

W21 Micon 1800-600 352.310 5.773.960 75 60 104,6 1,84 

W22 E-138 EP3 E2 349.494 5.774.948 69 160 107,5 1,30 

W23 E-138 EP3 E2 349.836 5.774.683 67 160 107,5 1,30 

W24 E-138 EP3 E3 349.126 5.774.443 71 160 107,5 1,30 

W25 E-138 EP3 E3 349.542 5.774.207 68 160 107,5 1,30 

W26 E-138 EP3 E3 350.392 5.774.536 63 160 107,5 1,30 

W27 E-138 EP3 E3 350.750 5.774.237 69 160 102,1 1,30 

W28 E-138 EP3 E4 349.723 5.773.801 70 160 107,5 1,30 

W29 E-138 EP3 E4 349.920 5.773.437 72 160 107,5 1,30 

W30 V80-2.0 344.357 5.772.848 100 100 106,6 1,84 

W31 V80-2.0 344.470 5.772.094 99 100 106,6 1,84 

W32 V80-2.0 344.632 5.771.766 95 100 106,6 1,84 

W33 V80-2.0 345.071 5.772.148 96 100 106,6 1,84 

W34 V80-2.0 345.119 5.772.691 103 100 106,6 1,84 

W35 V80-2.0 344.729 5.772.726 103 100 106,6 1,84 

W36 V80-2.0 345.488 5.772.238 94 100 106,6 1,84 

W37 V80-2.0 345.423 5.771.734 93 100 106,6 1,84 

W38 V80-2.0 345.789 5.771.897 91 100 106,6 1,84 

W39 V90-2.0 346.172 5.771.917 89 105 106,6 1,84 

W40 V90-2.0 346.140 5.771.534 93 105 106,6 1,84 

W41 GE 2.75-120 348.606 5.774.149 77 139 108,1 1,30 

W42 GE 2.75-120 348.336 5.772.816 82 139 108,1 1,30 

W43 GE 2.75-120 348.546 5.772.405 87 139 108,1 1,30 

W44 E-53 343.885 5.772.367 97 73 103,6 1,84 

W45 E-53 344.105 5.772.381 100 73 103,6 1,84 

W46 E-40 344.517 5.772.330 104 85 103,7 1,84 

Die für die Ausbreitungsrechnung verwendeten Emissionsdaten werden in Tabelle 4 dar-

gestellt, welche den Gesamtzuschlag enthalten. Dieser Zuschlag beinhaltet die Auswirkun-

gen der Serienstreuung, der Unsicherheit der noch ausstehenden Abnahmemessung und 

der Prognoseunsicherheit und gilt für die obere Vertrauensbereichsgrenze mit einer statis-

tischen Sicherheit von 90 %. Dieser Zuschlag wird vor der Ausbreitungsrechnung aufge-

schlagen. Die Schallleistungspegel sind mit der zuständigen Immissionsschutzbehörde ab-

gestimmt. Für alle weiteren WEA kommt das Referenzspektrum zur Anwendung. 
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Tabelle 4: Schallleistungspegel und Oktavbänder der Vorbelastung inklusive Zuschlag 

Typ LWA inklu-

sive Zu-

schlag 

in dB(A) 

Oktavspektrum in dB(A) und Frequenz in Hz 

63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 

E101-3.0 1) 106,6 87,3 94,8 100,7 102,2 99,7 95,2 87,2 85,0 

E138 EP3 2) 107,5 85,7 92,0 97,3 99,3 103,0 102,1 96,7 80,6 

E138 EP3 3) 102,1 83,2 88,3 91,9 94,1 96,8 95,8 93,5 85,1 

V90-2.0 4) 106,6 88,1 93,4 96,1 99,1 101,4 100,1 97,8 87,1 

E53-800 5) 103,6 86,1 93,1 95,0 96,2 98,6 97,0 90,0 79,8 

1) Messbericht Mehrfachvermessung KÖTTER, 214220-01.012 
2) Bericht MOE-17-PL-0029-AK-BR-0001-C, genehmigter Schallleistungspegel für E-141 EP4 
3) Prüfbericht-Nr. MN19016.A0, genehmigter Schallleistungspegel für E-141 EP4  
4) WT 4846/06, 1 Vermessung 
5) 1 Vermessung Müller BBM, M69 915/2 

 

Bei Abweichungen zwischen dem genehmigten Summenpegel und dem Summenpegel, der 

sich aus den verwendeten Messwerten in Oktavbandbreite ergibt, werden die Spektren durch 

einen konstanten Wert in allen Oktavbändern gleich angepasst. 

Weitere Einzelheiten zu den WEA als Vorbelastungsanlagen sind dem Soundplan-Ausdruck 

(Anlage 2 / Blatt 1–2) zu entnehmen. 

 Vorbelastung durch gewerbliche Anlagen 

In die Ermittlung der Vorbelastung sind alle geräuschrelevanten genehmigungs- und nicht 

genehmigungsbedürftigen Anlagen, die der TA Lärm /2/ unterliegen, einzubeziehen. Die 

Berücksichtigung sonstiger geräuschrelevanter Anlagen ist jedoch nur im erkenntnisrele-

vanten Umfang notwendig. 

Aus gutachterlicher Sicht sind im Umfeld der maßgeblichen Immissionsorte keine sonstigen 

Anlagen, welche immissionsrelevante Geräusche im Nachtzeitraum verursachen können, 

vorhanden. Es kann deshalb davon ausgegangen werden, dass für das Vorhaben keine 

Geräuschimmissionen ausgehend von sonstigen Anlagen im Sinne der TA Lärm /2/ als 

Vorbelastung zu berücksichtigen sind. 
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 Eingangsdaten zur Ermittlung der Zusatzbelastung 

Die Planung sieht die Errichtung und den Betrieb von vier Windenergieanlagen des Typs 

GE 5.5-158 vor. Zur Reduktion der Schallemissionen werden an den Hinterkanten der Ro-

torblätter Sägezahnprofile, sogenannte Serrated-Trailing Edges, verwendet. Tabelle 5 zeigt 

wesentliche technische und schalltechnische Daten des geplanten Anlagentyps.  

Tabelle 5: Technische Daten und Emissionswerte – GE 5.5-158 

Hersteller General Electric 

Typ GE 5.5 

Nennleistung 5.500 kW 

Rotordurchmesser 158 m 

Nabenhöhe 161 m (zuzüglich OHNE m Fundamenterhöhung) 

Schallleistungspegel LWA Betriebsmodus:  

NO 106 

NRO 102 

NRO 98 

Ausführung mit Sägezahn-Hinterkanten 

 

106,0 dB(A) 

102,0 dB(A) 

98,0 dB(A) 

Herstellerangabe (P50) /17,18/ 

Zuschlag für Tonhaltigkeit KT 0 dB 

Zuschlag für Impulshaltigkeit KI 0 dB 

Standardabweichung der Unsicherheit 

der Anlage σAnlage 

1,3 dB 

Tabelle 6 fasst die Standortkoordinaten, Nabenhöhe (NH) inklusive Fundamenterhöhung 

(FH) und Schalldaten der als Zusatzbelastung zu betrachtenden Windenergieanlagen zu-

sammen. Die Schallleistungspegel enthalten die Zuschläge, welche sich aus der Unsicher-

heit der Anlage σAnlage und der Unsicherheit der Prognose σProg ergeben. 

Tabelle 6: Eingangsdaten – Zusatzbelastung durch Windenergieanlagen 

Ken-

nung 

Typ Rechtswert Hochwert Ge-

lände-

höhe 

in m 

NH + FH 

in m 

Schallleis-

tungspegel 

LWA 

in dB(A) 

Unsicher-

heit 

σAnlage 

in dB 

1 GE 5.5-158 347.300 5.774.294 69 161 + 0 108,1 1,30 

2 GE 5.5-158 347.425 5.773.934 75 161 + 0 108,1 1,30 

3 GE 5.5-158 347.417 5.773.166 87 161 + 0 104,1 1,30 

4 GE 5.5-158 347.594 5.772.697 78 161 + 0 100,1 1,30 
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Die Schallleistungspegel für die WEA vom Typ GE 5.5-158 werden vom Hersteller als Er-

wartungswerte (P50) angegeben. Die Auswirkungen der Serienstreuung und der Unsicher-

heit der noch ausstehenden Abnahmemessung werden mit einer Unsicherheit der Anlage 

von σAnlage = 1,3 dB berücksichtigt. Für ein Vertrauensniveau von 90 % entspricht dies ei-

nem Zuschlag von 1,7 dB. Unter der Berücksichtigung der Prognoseunsicherheit von σProg 

= 1 dB ergibt sich ein Gesamtzuschlag für ein Vertrauensniveau von 90 % von 2,1 dB nach 

Gleichung (6). Dieser Gesamtzuschlag wird vor der Ausbreitungsrechnung auf das Oktav-

spektrum aufgeschlagen. 

Tabelle 7 zeigt die in der Ausbreitungsrechnung verwendeten Emissionsdaten basierend 

auf den Herstellerangaben /17,18/. 

Tabelle 7: Schallleistungspegel und Oktavbänder der Zusatzbelastung (GE 5.5-158) in-
klusive Zuschlag nach Herstellerangaben 

Betriebs-

modus 

LWA inklusive 

Zuschlag 

in dB(A) 

Oktavspektrum in dB(A) und Frequenz in Hz 

63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 

NO 106 108,1 89,3 94,7 99,3 101,8 103,4 101,2 93,8 78,1 

NRO 102 104,1 85,3 91,7 96,6 98,4 98,7 96,1 89,7 75,2 

NRO 98 100,1 82,1 89,6 94,1 94 93,3 91,5 87 72,4 

Weitere Einzelheiten zu den Zusatzbelastungsanlagen sind dem Soundplan-Ausdruck (An-

lage 2 / Blatt 1–2) zu entnehmen. 
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 Ergebnisse und Beurteilung 

Die an den Immissionsorten berechneten Beurteilungspegel der Vor-, Zusatz- und Gesamt-

belastung sind in Anlage 1 enthalten. Ebenso sind darin die Eingangsgrößen und die 

Teilimmissionspegel der Schallquellen dokumentiert sowie die Ausbreitungen der Zusatz- 

und Gesamtbelastung mithilfe von Rasterlärmkarten dargestellt. 

 Beurteilungspegel der Vorbelastung 

Die Ergebnisse der Ausbreitungsrechnung für die Vorbelastungsanlagen sind in der Ta-

belle 8 zusammenfassend dargestellt. Die Beurteilungspegel ergeben sich aus der energe-

tischen Pegeladdition aller betrachteten Quellen. Die Zuschläge für die Gesamtunsicherheit 

erfolgen vor der Ausbreitungsrechnung und sind für die Beurteilungspegel berücksichtigt. 

Die Soundplan-Ausdrucke zeigen das Hauptergebnis der Geräuschimmissionen der Vor-

belastung durch WEA im frequenzselektiven Ausbreitungsverfahren (Anlage 3 / Blatt 2–3).  

Tabelle 8: Beurteilungspegel der Vorbelastung 

Ken-

nung 

Bezeichnung Immissionsricht-

wert für Gesamt-

belastung 

in dB(A) 

Beurteilungspegel 

der Vorbelastung 

Lr90,V 

in dB(A) 

I01 Hauptstraße 1, Haseloff 45 44 

I02.1 Hauptstraße 23 (N), Haseloff 45 38 

I02.2 Hauptstraße 23 (S), Haseloff 45 39 

I03 Mühlenweg 7, Haseloff 45 44 

I04 Mühlenweg 3, Mühlenfließ 45 42 

I05 Mühlenweg 1, Mühlenfließ 45 42 

I06 Mühlenweg 5, Mühlenfließ 45 43 

I07 Hauptstraße 16, Mühlenfließ 45 43 

I08 Rietzer Weg 1, Mühlenfließ 45 43 

I09 Hauptstraße 4, Mühlenfließ 45 42 

I10 Niemegker Weg 8, Mühlenfließ 45 37 

I11 Am Park 14, Mühlenfließ 45 42 

I12 Am Park 1, Mühlenfließ 45 42 

I13 Bergstraße 3, Mühlenfließ 45 41 

I14 Dorfstraße 16, Mühlenfließ 45 44 

I15 Dorfstraße 14, Mühlenfließ 45 44 

I16 Dorfstraße 11, Mühlenfließ 45 44 

I17 Dorfstraße 5, Mühlenfließ 45 44 

I18 Am Teich 1, Mühlenfließ 45 40 
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Ken-

nung 

Bezeichnung Immissionsricht-

wert für Gesamt-

belastung 

in dB(A) 

Beurteilungspegel 

der Vorbelastung 

Lr90,V 

in dB(A) 

I19 Im Winkel 15A, Mühlenfließ 45 41 

I20 Dorfstraße 1, Mühlenfließ 45 40 

I21 Dorfstraße 73, Mühlenfließ 45 39 

I22 Brücker Straße 36, Treuenbrietzen 45 44 

I23 Brücker Straße 32, Treuenbrietzen 45 44 

I24 Belziger Straße 18, Treuenbrietzen 45 47 

I25 Hans-Grade-Weg 50, Treuenbrietzen 45 43 

I26 Hans-Grade-Weg 14, Treuenbrietzen 40 40 

I27 Robert-Koch-Straße 1A, Treuenbrietzen 40 37 

I28 Mühlenweg 14, Treuenbrietzen 45 34 

I29 Mühlenweg 2, Treuenbrietzen 45 38 

I30 Mühlenweg 9, Treuenbrietzen 45 38 

I31 Mühlenweg 6, Treuenbrietzen 45 38 

I32 Rietz-Ausbau Nr.3, Treuenbrietzen 45 39 

I33 Rietz-Bucht 5, Rietz 40 34 

I34 Rietz-Bucht 18, Rietz 40 36 

I35 Nicheler Weg 3, Treuenbrietzen 40 44 

I36 Haseloffer Weg 4, Treuenbrietzen 40 43 

I37 Haseloffer Weg 8, Treuenbrietzen 40 41 

I38 Rietzer Dorfstraße 7, Treuenbrietzen 40 37 

I39 Schulgasse 3, Treuenbrietzen 40 41 

I40 Rietzer Dorfstraße 21, Treuenbrietzen 40 41 

I41 Niemegker Weg 11, Treuenbrietzen 40 43 

I42 Niemegker Weg 9, Neu-Rietz 40 43 

I43 Sandberg 1, Niemegk 60 34 

I44 Am Weinberg 5, Niemegk 40 38 

I45 Wochenendhausgebiet Wendemark, Niemegk 35 40 

I46 Treuenbrietzener Straße 29, Niemegk 40 41 

I47 Straße des Fortschritts 14, Niemegk 40 37 

I48 Brandenburger Straße 3A, Niemegk 45 36 

I49 Ziegelei 1, Mühlenfließ 45 44 
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Die Beurteilungspegel der Vorbelastung halten die für die jeweilige Gebietskategorie ge-

mäß Nr. 6.1 TA Lärm /2/ geltenden Immissionsrichtwerte bei Anwendung der festgelegten 

Berechnungsvorschriften an den Immissionsorten I01 bis I23, I25 bis I34, I38, I43, I44 und 

I47 bis I49 mit der notwendigen statistischen Sicherheit ein. An den Immissionsorten I37, 

I39, I40 und I46 wird der festgelegte Immissionsrichtwert um bis zu 1 dB(A) und an den 

Immissionsorten I24, I35, I36, I41, I42 und I45 um bis zu 5 dB(A) überschritten. 

 Beurteilungspegel der Zusatzbelastung 

Die Ergebnisse der Ausbreitungsrechnung für den Betrieb der geplanten WEA vom Typ 

GE 5.5-158 sind in Tabelle 9 zusammenfassend dargestellt. Die Soundplan-Ausdrucke zei-

gen das Hauptergebnis (Anlage 3 / Blatt 4–5) und eine flächenhafte Darstellung (Anlage 3 

/ Blatt 6) der Geräuschimmissionen der Zusatzbelastung im frequenzselektiven Ausbrei-

tungsverfahren. Die Zuschläge für die Gesamtunsicherheit erfolgen vor der Ausbreitungs-

rechnung und sind für die Beurteilungspegel berücksichtigt. 

Tabelle 9: Beurteilungspegel der Zusatzbelastung 

Ken-

nung 

Bezeichnung Immissionsricht-

wert für Gesamt-

belastung 

in dB(A) 

Beurteilungspegel 

der Zusatzbelas-

tung Lr90,Z 

in dB(A) 

I01 Hauptstraße 1, Haseloff 45 40 

I02.1 Hauptstraße 23 (N), Haseloff 45 34 

I02.2 Hauptstraße 23 (S), Haseloff 45 33 

I03 Mühlenweg 7, Haseloff 45 39 

I04 Mühlenweg 3, Mühlenfließ 45 37 

I05 Mühlenweg 1, Mühlenfließ 45 21 

I06 Mühlenweg 5, Mühlenfließ 45 23 

I07 Hauptstraße 16, Mühlenfließ 45 23 

I08 Rietzer Weg 1, Mühlenfließ 45 24 

I09 Hauptstraße 4, Mühlenfließ 45 38 

I10 Niemegker Weg 8, Mühlenfließ 45 30 

I11 Am Park 14, Mühlenfließ 45 32 

I12 Am Park 1, Mühlenfließ 45 32 

I13 Bergstraße 3, Mühlenfließ 45 31 

I14 Dorfstraße 16, Mühlenfließ 45 32 

I15 Dorfstraße 14, Mühlenfließ 45 32 

I16 Dorfstraße 11, Mühlenfließ 45 32 

I17 Dorfstraße 5, Mühlenfließ 45 31 

I18 Am Teich 1, Mühlenfließ 45 24 
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Ken-

nung 

Bezeichnung Immissionsricht-

wert für Gesamt-

belastung 

in dB(A) 

Beurteilungspegel 

der Zusatzbelas-

tung Lr90,Z 

in dB(A) 

I19 Im Winkel 15A, Mühlenfließ 45 25 

I20 Dorfstraße 1, Mühlenfließ 45 24 

I21 Dorfstraße 73, Mühlenfließ 45 24 

I22 Brücker Straße 36, Treuenbrietzen 45 21 

I23 Brücker Straße 32, Treuenbrietzen 45 19 

I24 Belziger Straße 18, Treuenbrietzen 45 20 

I25 Hans-Grade-Weg 50, Treuenbrietzen 45 21 

I26 Hans-Grade-Weg 14, Treuenbrietzen 40 21 

I27 Robert-Koch-Straße 1A, Treuenbrietzen 40 21 

I28 Mühlenweg 14, Treuenbrietzen 45 19 

I29 Mühlenweg 2, Treuenbrietzen 45 22 

I30 Mühlenweg 9, Treuenbrietzen 45 22 

I31 Mühlenweg 6, Treuenbrietzen 45 22 

I32 Rietz-Ausbau Nr.3, Treuenbrietzen 45 23 

I33 Rietz-Bucht 5, Rietz 40 19 

I34 Rietz-Bucht 18, Rietz 40 20 

I35 Nicheler Weg 3, Treuenbrietzen 40 27 

I36 Haseloffer Weg 4, Treuenbrietzen 40 28 

I37 Haseloffer Weg 8, Treuenbrietzen 40 28 

I38 Rietzer Dorfstraße 7, Treuenbrietzen 40 23 

I39 Schulgasse 3, Treuenbrietzen 40 28 

I40 Rietzer Dorfstraße 21, Treuenbrietzen 40 27 

I41 Niemegker Weg 11, Treuenbrietzen 40 30 

I42 Niemegker Weg 9, Neu-Rietz 40 30 

I43 Sandberg 1, Niemegk 60 15 

I44 Am Weinberg 5, Niemegk 40 16 

I45 Wochenendhausgebiet Wendemark, Niemegk 35 16 

I46 Treuenbrietzener Straße 29, Niemegk 40 19 

I47 Straße des Fortschritts 14, Niemegk 40 16 

I48 Brandenburger Straße 3A, Niemegk 45 19 

I49 Ziegelei 1, Mühlenfließ 45 26 
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Die Beurteilungspegel der Zusatzbelastung durch die geplanten WEA unterschreiten die für 

die jeweilige Gebietskategorie gemäß Nr. 6.1 TA Lärm /2/ geltenden Immissionsrichtwerte 

bei Anwendung der festgelegten Berechnungsvorschriften an allen maßgeblichen Immissi-

onsorten mit der notwendigen statistischen Sicherheit um mindestens 5 dB(A). 

 Beurteilungspegel der Gesamtbelastung 

Die Ergebnisse der Ausbreitungsrechnung für die Gesamtbelastung sind in der Tabelle 10 

zusammenfassend dargestellt. Die Soundplan-Ausdrucke zeigen für die WEA die Ergeb-

nisse, Annahmen und flächenhafte Darstellung für die WEA der Vor- und Zusatzbelastung (An-

lage 3 / Blatt 7–60) der Geräuschimmissionen im frequenzselektiven Ausbreitungsverfahren. 

Die Zuschläge für die Gesamtunsicherheit erfolgen vor der Ausbreitungsrechnung und sind 

für die Beurteilungspegel berücksichtigt. 

Tabelle 10: Beurteilungspegel der Gesamtbelastung  

Ken-

nung 

Bezeichnung Immissionsricht-

wert für Gesamt-

belastung 

in dB(A) 

Beurteilungspegel 

der Gesamtbelas-

tung Lr90,G 

in dB(A) 

I01 Hauptstraße 1, Haseloff 45 45 

I02.1 Hauptstraße 23 (N), Haseloff 45 40 

I02.2 Hauptstraße 23 (S), Haseloff 45 40 

I03 Mühlenweg 7, Haseloff 45 45 

I04 Mühlenweg 3, Mühlenfließ 45 43 

I05 Mühlenweg 1, Mühlenfließ 45 42 

I06 Mühlenweg 5, Mühlenfließ 45 43 

I07 Hauptstraße 16, Mühlenfließ 45 43 

I08 Rietzer Weg 1, Mühlenfließ 45 43 

I09 Hauptstraße 4, Mühlenfließ 45 43 

I10 Niemegker Weg 8, Mühlenfließ 45 38 

I11 Am Park 14, Mühlenfließ 45 43 

I12 Am Park 1, Mühlenfließ 45 43 

I13 Bergstraße 3, Mühlenfließ 45 41 

I14 Dorfstraße 16, Mühlenfließ 45 44 

I15 Dorfstraße 14, Mühlenfließ 45 44 

I16 Dorfstraße 11, Mühlenfließ 45 44 

I17 Dorfstraße 5, Mühlenfließ 45 44 

I18 Am Teich 1, Mühlenfließ 45 40 

I19 Im Winkel 15A, Mühlenfließ 45 41 

I20 Dorfstraße 1, Mühlenfließ 45 40 
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Ken-

nung 

Bezeichnung Immissionsricht-

wert für Gesamt-

belastung 

in dB(A) 

Beurteilungspegel 

der Gesamtbelas-

tung Lr90,G 

in dB(A) 

I21 Dorfstraße 73, Mühlenfließ 45 39 

I22 Brücker Straße 36, Treuenbrietzen 45 44 

I23 Brücker Straße 32, Treuenbrietzen 45 44 

I24 Belziger Straße 18, Treuenbrietzen 45 47 

I25 Hans-Grade-Weg 50, Treuenbrietzen 45 43 

I26 Hans-Grade-Weg 14, Treuenbrietzen 40 40 

I27 Robert-Koch-Straße 1A, Treuenbrietzen 40 37 

I28 Mühlenweg 14, Treuenbrietzen 45 34 

I29 Mühlenweg 2, Treuenbrietzen 45 38 

I30 Mühlenweg 9, Treuenbrietzen 45 38 

I31 Mühlenweg 6, Treuenbrietzen 45 38 

I32 Rietz-Ausbau Nr.3, Treuenbrietzen 45 39 

I33 Rietz-Bucht 5, Rietz 40 34 

I34 Rietz-Bucht 18, Rietz 40 36 

I35 Nicheler Weg 3, Treuenbrietzen 40 44 

I36 Haseloffer Weg 4, Treuenbrietzen 40 43 

I37 Haseloffer Weg 8, Treuenbrietzen 40 42 

I38 Rietzer Dorfstraße 7, Treuenbrietzen 40 38 

I39 Schulgasse 3, Treuenbrietzen 40 41 

I40 Rietzer Dorfstraße 21, Treuenbrietzen 40 41 

I41 Niemegker Weg 11, Treuenbrietzen 40 43 

I42 Niemegker Weg 9, Neu-Rietz 40 43 

I43 Sandberg 1, Niemegk 60 34 

I44 Am Weinberg 5, Niemegk 40 38 

I45 Wochenendhausgebiet Wendemark, Niemegk 35 40 

I46 Treuenbrietzener Straße 29, Niemegk 40 41 

I47 Straße des Fortschritts 14, Niemegk 40 37 

I48 Brandenburger Straße 3A, Niemegk 45 36 

I49 Ziegelei 1, Mühlenfließ 45 44 

Die Beurteilungspegel der Gesamtbelastung halten die für die jeweilige Gebietskategorie 

gemäß Nr. 6.1 TA Lärm /2/ geltenden Immissionsrichtwerte bei Anwendung der festgeleg-

ten Berechnungsvorschriften an den Immissionsorten I01 bis I23, I25 bis I34, I38, I43, I44 

und I47 bis I49 mit der notwendigen statistischen Sicherheit ein. 
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An den Immissionsorten I39, I40 und I46 wird der jeweilige festgelegte Immissionsrichtwert 

aufgrund der Vorbelastung um nicht mehr als 1 dB(A) überschritten. Gemäß TA Lärm /2/ 

Nr. 3.2.1 Abs. 3 darf die Genehmigung einer Anlage bei einer Überschreitung des Richt-

wertes aufgrund der Vorbelastung auch dann nicht versagt werden, wenn dauerhaft sicher-

gestellt ist, dass diese Überschreitung nicht mehr als 1 dB(A) beträgt. 

An den Immissionsorten I24, I35 bis I37, I41, I42 und I45 beträgt die Überschreitung auf 

Grund der Vorbelastung mehr als 1 dB(A). Daher wird gemäß TA Lärm /2/ eine Prüfung 

hinsichtlich der Relevanz des Beitrags der Zusatzbelastung am kritischen Immissionsort 

durchgeführt, denn Nr. 3.2.1 Abs. 2, Satz 1 lautet: 

„Die Genehmigung für die zu beurteilende Anlage darf auch bei einer Überschreitung 

der Immissionsrichtwerte aufgrund der Vorbelastung aus Gründen des Lärmschutzes 

nicht versagt werden, wenn der von der Anlage verursachte Immissionsbeitrag im Hin-

blick auf den Gesetzeszweck als nicht relevant anzusehen ist.“ 

Der Beitrag der Zusatzbelastung wird hinsichtlich der Relevanz anhand des entsprechen-

den Lr90-Wertes geprüft. In Tabelle 11 sind die Richtwertunterschreitungen für die kritischen 

Immissionsorte durch die einzelnen WEA ausgewertet. 

Tabelle 11: Richtwertunterschreitung der Zusatzbelastung in Einzelbetrachtung  

Ken-

nung 

Bezeichnung Richtwertunterschreitung in dB(A) 

WEA 1 WEA 2 WEA 3 WEA 4 

I24 Belziger Straße 18, Treuenbrietzen 29 29 33 36 

I35 Nicheler Weg 3, Treuenbrietzen 21 19 17 19 

I36 Haseloffer Weg 4, Treuenbrietzen 18 17 18 20 

I37 Haseloffer Weg 8, Treuenbrietzen 19 17 18 19 

I41 Niemegker Weg 11, Treuenbrietzen 17 15 15 15 

I42 Niemegker Weg 9, Neu-Rietz 17 15 15 16 

I45 
Wochenendhausgebiet Wendemark, 
Niemegk 

23 24 26 28 

Analog zur DIN 45691 /10/ wird die Relevanzgrenze von 15 dB(A) für die Bewertung her-

angezogen. Die Zusatzbelastung durch die geplanten WEA liegt für die kritischen Immissi-

onsorte I24, I35 bis I37, I41, I42 und I45 jeweils um mindestens 15 dB(A) unter dem Immis-

sionsrichtwert und ist somit irrelevant. 

Eine Betrachtung hinsichtlich der Zunahme des Beurteilungspegels an den kritischen Im-

missionsorten I24, I35 bis I37, I41, I42 und I45 mit Bezug auf den Immissionsrichtwert ver-

deutlicht die Auswirkungen auf den Gesamtpegel nach Gleichung (8), wie in Tabelle 12 

dargestellt. 
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Tabelle 12: Erhöhung des Beurteilungspegel beim Immissionsrichtwert durch die Zu-
satzbelastung der einzelnen WEA 

Ken-

nung 

Bezeichnung Pegelzunahme beim Immissionsrichtwert 
in dB(A) 

WEA 1 WEA 2 WEA 3 WEA 4 

I24 Belziger Straße 18, Treuenbrietzen 0,00 0,01 0,00 0,00 

I35 Nicheler Weg 3, Treuenbrietzen 0,04 0,05 0,08 0,06 

I36 Haseloffer Weg 4, Treuenbrietzen 0,07 0,09 0,07 0,04 

I37 Haseloffer Weg 8, Treuenbrietzen 0,06 0,08 0,06 0,06 

I41 Niemegker Weg 11, Treuenbrietzen 0,09 0,12 0,15 0,12 

I42 Niemegker Weg 9, Neu-Rietz 0,09 0,12 0,14 0,12 

I45 
Wochenendhausgebiet Wendemark, 
Niemegk 

0,02 0,02 0,01 0,01 

Die einzelnen geplanten WEA erhöhen den Beurteilungspegel an den kritischen Immissi-

onsorten, mit Bezug auf den entsprechenden Immissionsrichtwert, um nicht mehr als 

0,15 dB(A). 

 Maximalpegel kurzzeitiger Geräuschspitzen 

Kurzzeitige Geräuschspitzen sind nicht zu erwarten, da ein konstanter Anlagenbetrieb vor-

gesehen ist und damit gleichmäßige Schallemission verbunden sind. 
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 Tieffrequente Geräusche und Infraschall 

Tieffrequente Geräuschimmissionen führen trotz Einhaltung der gemäß TA Lärm /2/ gelten-

den Immissionsrichtwerte immer häufiger zu Beschwerden in direkter Nachbarschaft. Die 

TA Lärm weist zur Beurteilung tieffrequenter Geräusche auf Folgendes hin:  

„Für Geräusche, die vorherrschende Energieanteile im Frequenzbereich unter 90 Hz be-

sitzen (tieffrequente Geräusche), ist die Frage, ob von ihnen schädliche Umwelteinwir-

kungen ausgehen, im Einzelfall nach den örtlichen Verhältnissen zu beurteilen. Schädli-

che Umwelteinwirkungen können insbesondere auftreten, wenn bei deutlich wahrnehm-

baren tieffrequenten Geräuschen in schutzbedürftigen Räumen bei geschlossenen 

Fenstern die […] Differenz LCeq - LAeq den Wert 20 dB überschreitet.“  

Tieffrequente Geräusche werden gemäß dem Verweis der TA Lärm /2/ nach DIN 45680 

/11/ ermittelt und beurteilt, in der die Geräuschsituation innerhalb von schutzbedürftigen 

Wohnräumen in Orientierung an die Hörschwelle des Menschen im Frequenzbereich von 

8 bis 100 Hz betrachtet wird. Belästigungen durch tieffrequente Geräusche können bereits 

dann auftreten, wenn die Hörschwelle des Menschen in geschlossenen Innenräumen nur 

geringfügig überschritten ist. 

Ein Sonderfall tieffrequenter Geräusche, insbesondere bei Windenergieanlagen häufig dis-

kutiert, stellt der Infraschall, Luftschall mit Frequenzen unterhalb von 20 Hz, dar. Das 

menschliche Gehör kann Infraschall nicht wie gewöhnliches Hören wahrnehmen, da in die-

sem Frequenzbereich die für das übliche Hörempfinden erforderliche Tonhöhenempfindung 

stark vermindert ist. Trotzdem kann der Mensch Infraschall bei sehr großen Intensitäten mit 

dem Ohr zum Beispiel als Druckgefühl wahrnehmen, aber auch durch Vibrationen und 

Pulsationen anderer Körperteile. In der Natur tritt Infraschall besonders in Bereichen mit 

großen Massenbewegungen auf. In /14/ steht dazu geschrieben:  

„Infraschall kann immer dann auftreten, wenn Luftmassen über große Flächen oder mit 

viel Energie zu Schwingungen angeregt werden.  

Es gibt beim Infraschall sowohl natürliche wie auch nicht natürliche Quellen. Natürliche 

Infraschall-Quellen sind unter anderem Erdbeben, Vulkanausbrüche, Meeresbrandung, 

Wasserfälle, Gewitter, Sturm und Wind oder Fön-Wetterlagen. Als nicht natürliche Ursa-

chen sind Sprengungen, der Überschallknall von Flugzeugen, große Auspacksiebe von 

Gießereien und große Lautsprechersysteme bekannt. Andere technische Anlagen ver-

ursachen auf Grund ihrer Abmessungen und ihrer Betriebsparameter meist Schallein-

wirkungen mit Frequenzen von über 16 Hz.“ 

Bei Windenergieanlagen können tieffrequente Geräusche durch eine abrupte Änderung der 

Umströmung des Rotorblatts entstehen. Darüber hinaus ergeben sich durch die Richtcha-

rakteristik des Hinterkantenlärms in Verbindung mit der Rotation der Rotorblätter niederfre-

quente Modulationen, wie auch durch das Vorbeistreichen des Rotorblattes am Turm und 

die daraus sich ergebende periodische Interaktion über die Strömung.  
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Die Messung und Auswertung der Frequenzen allein im Infraschallbereich von modernen 

Windenergieanlagen liegt selbst im Nahbereich, bei Abständen zwischen 150 und 300 m, 

deutlich unterhalb der Wahrnehmungsschwelle des Menschen /15/. Gesundheitsschäden 

und erhebliche Belästigungen sind im Hinblick auf tieffrequente Geräuschimmissionen ein-

schließlich Infraschall nach derzeitigem Kenntnisstand nicht zu erwarten. Es ist aber nicht 

auszuschließen, dass auch nicht hörbarer Schall Einfluss auf den Menschen hat. Der Schall 

von Windenergieanlagen hat jedoch immer auch einen Anteil im hörbaren Bereich. Bisher 

wurden bei Einhaltung der immissionsschutzrechtlichen Anforderungen an Windenergiean-

lagen, nach aktuellem Stand des Wissens, bei Anwohnern bisher keine gesundheitlichen 

Auswirkungen durch Infraschall festgestellt /14,16/. 

Im Einzelfall, insbesondere bei Überschreitung eines Beurteilungspegels von 40 dB(A) al-

lein durch die Zusatzbelastung, ist zu prüfen, ob von Geräuschen, die vorherrschende Ener-

gieanteile im Frequenzbereich unter 90 Hz besitzen, schädliche Umweltauswirkungen aus-

gehen können. 

Mit der vorliegenden Schallimmissionsprognose wird jedoch nachgewiesen, dass die unter 

Berücksichtigung der Prognoseunsicherheit berechnete Zusatzbelastung den Beurteilungs-

pegel von 40 dB(A) an allen Immissionsorten einhält. Eine Betrachtung tieffrequenter Ge-

räusche entfällt somit. 
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 Zusammenfassung 

Die wpd Windpark Nr. 526 GmbH & Co. KG beabsichtigt im Rahmen eines Windenergie-

projektes die Errichtung von vier Windenergieanlagen (WEA). Die Standorte der WEA 

befinden sich auf der Gemarkungen Haseloff im Landkreis Potsdam-Mittelmark in 

Brandenburg. Die geplanten WEA sind vom Typ GE 5.5-158 mit einem Rotordurchmesser 

von 158 m und einer Nabenhöhe von 161 m ohne Fundamenterhöhung.  

Im Rahmen der Betrachtungen zur Umweltverträglichkeit des Vorhabens wurde eine schall-

technische Untersuchung in Form einer detaillierten Schallimmissionsprognose nach TA 

Lärm /2/ und dem in Brandenburg gültigen WKA-Geräuschimmissionserlass /3/ mit dem vom 

LAI empfohlenen frequenzselektiven Ausbreitungsverfahren /5/ erarbeitet. Die Ergebnisse 

wurden im vorliegenden Gutachten schriftlich dokumentiert. 

Unter Beachtung der folgenden Auflagen werden die Anforderungen hinsichtlich des Schall-

immissionsschutzes eingehalten: 

A1 Die geplanten Windenergieanlagen WEA 1 und WEA 2 vom Typ GE 5.5-158 kön-

nen im Nachtzeitraum im Betriebsmodus NO 106 (Rotorblätter mit Sägezahn-Hin-

terkante) mit einem mittleren Schallleistungspegel �Jw von 106,0 dB(A) betrieben 

werden. Für ein einseitiges Vertrauensniveau von 90 % beträgt der maximal zu-

lässige Emissionspegel Le,max = 107,7 dB(A), basierend auf einem σAnlage von 1,3 

dB. 

A2 Die geplante Windenergieanlage WEA 3 vom Typ GE 5.5-158 kann im Nachtzeit-

raum im Betriebsmodus NRO 102 (Rotorblätter mit Sägezahn-Hinterkante) mit ei-

nem mittleren Schallleistungspegel �Jw von 102,0 dB(A) betrieben werden. Für ein 

einseitiges Vertrauensniveau von 90 % beträgt der maximal zulässige Emissions-

pegel Le,max = 103,7 dB(A), basierend auf einem σAnlage von 1,3 dB. 

A3 Die geplante Windenergieanlage WEA 4 vom Typ GE 5.5-158 kann im Nachtzeit-

raum im Betriebsmodus NRO 98 (Rotorblätter mit Sägezahn-Hinterkante) mit ei-

nem mittleren Schallleistungspegel �Jw von 98,0 dB(A) betrieben werden. Für ein 

einseitiges Vertrauensniveau von 90 % beträgt der maximal zulässige Emissions-

pegel Le,max = 99,7 dB(A), basierend auf einem σAnlage von 1,3 dB. 

A4 Der Hersteller der Windenergieanlage muss gewährleisten, dass im Fernfeld  

(> 300 m zur Anlage) keine von der Anlage verursachten ton-/impulshaltigen Ge-

räusche wahrnehmbar sind. Andernfalls ist dies durch zusätzliche technische Maß-

nahmen an der Anlage zu realisieren. 

Unter Berücksichtigung der oben genannten Auflagen werden für den Nachtzeitraum fol-

gende Ergebnisse prognostiziert: 

E1 Die an den Immissionsorten I01 bis I23, I25 bis I34, I38, I43, I44 und I47 bis I49 für 

die jeweilige Gebietskategorie gemäß Nr. 6.1 TA Lärm /2/ geltenden 

Immissionsrichtwerte werden durch die Beurteilungspegel der Gesamtbelastung 

im Nachtzeitraum mit der notwendigen statistischen Sicherheit eingehalten. 
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Anlage 1 
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Anlage 2 
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Anlage 3 
 
 
 
 

Hauptergebnisse 
 

 

 

 

 Blatt 1:  Berechnungsprotokoll 

 Blatt 2–3: Vorbelastung - Einzelpunkt 

 Blatt 4–5:  Zusatzbelastung - Einzelpunkt 

 Blatt 6:  Zusatzbelastung - Rasterlärmkarte 

 Blatt 7–8:  Gesamtbelastung - Einzelpunkt 

 Blatt 9–59:  Gesamtbelastung - Mittlere Ausbreitung 

 Blatt 60:  Gesamtbelastung - Rasterlärmkarte 

  

 
 
 


























































































































